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Zum Titelbild
Als Messestandort, internationaler Finanz-
platz und Sitz der Europäischen Zentralbank 
zählt Frankfurt am Main zu den bedeu-
tendsten Metropolen der Welt. Für ein 
neues Hotel- und Bürohochhaus sowie für 
den Messeeingang Süd wurde die BAUER 
Spezialtiefbau GmbH mit der Herstellung der 
entsprechenden Baugrube beauftragt. Der 
Leistungsumfang beinhaltet die Herstellung 
von Gründungspfählen und einer Zwei- 
Phasen-Schlitzwand, die die Grundlage für 
den Bau eines 123 m hohen Hochhauses mit 
einer viergeschossigen Tiefgarage bilden.
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Tiere im Fokus: 
 Irritationsschutzwände 
und Lärmschutz

DVLV wünscht sich weitere 
Spezifizierungen

Von Dipl.‑Ing. Dirk Schäfer 

Baubüro Schäfer, Wendeburg

www.baubuero‑schaefer.de

In den letzten Jahren taucht im Verkehrswegebau zunehmend der 
Begriff Irritationsschutzwände auf. Er leitet sich aus dem lateinischen 
´irritare´ – irren –  her und bedeutet soviel wie stören, verwirren oder 
ablenken. Irritationsschutzwände dienen dazu, Tiere vor dem mensch-
lichen Verkehr zu schützen und sichere Querungen von Verkehrswegen 
zu ermöglichen.

Tiere haben ihre gewohnten Routen

Tiere wandern durch die Lande und nutzen dazu immer wieder 

die selben Routen. Wildwechsel. Wenn diese mit Straßen, Bahn‑

linien oder Kanälen durchtrennt werden, versuchen die Tiere 

dennoch, der Route zu folgen. Sie werden von Fahrzeugen erfasst 

oder ertrinken im Wasser. Selbst tote Fledermäuse findet man an 

Straßen und Schienen. Durch die Kollisionen werden auch Schä-

den an Fahrzeugen verursacht, die erhebliche Kosten nach sich 

ziehen.

Darum wurde bereits im Jahr 1972 ein Tierschutzgesetz einge-

führt. Es gibt vielerlei Möglichkeiten, den Tieren eine Querung von 

Verkehrswegen zu ermöglichen. Es fängt mit einfachen Durchläs-

sen an, mit Röhren für Amphibien sowie andere Kleintiere oder 

Wildschutzzäunen und endet mit so genannten Grünbrücken 

(Bild 1).

Damit die Tiere diese Querungshilfen auch finden, werden Irritati-

onsschutzeinrichtungen daneben und darauf errichtet. Diese fin-

den nicht immer Wohlgefallen in der Bevölkerung, sodass sich die 

Bauverwaltungen herbe Kritik gefallen lassen müssen. So hat je-

mand in der Tageszeitung in der Stadt Celle vom 14. Juni 2014 eine 

„Selbstanzeige beim Bund der Steuerzahler“ (Zitat Cellesche Zei-

tung [3]) gefordert (Bild 2).

Wie und wo Querungshilfen angelegt werden, regelt das Merkblatt 

„M AQ – Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und 

zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen“ der Forschungsge-

sellschaft für Straßen und Verkehrswege, das im Benehmen mit 

Bild 1 Irritationswand auf einer Querung der A7 bei Brokenlande
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Bild 2 Artikel Cellesche Zeitung [3] Bild 3 Darstellung Gitterzaun-Merkblatt [2]
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dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

aufgestellt wurde [1]. Darin werden folgende Definitionen gewählt 

(Zitat M AQ):

„…Irritationsschutzwände, Überflughilfen, Leit- und Sperrein-
richtungen

Irritationsschutzwände:

Wände auf Überführungen quer zur Straße bzw. oberhalb von Un-
terführungen längs zur Straße zum Schutz der querenden Tiere vor 
störenden Einflüssen wie insbesondere Lärm und Licht. Irritations-
schutzwände auf Talbrücken oder Gewässerunterführungen kön-
nen durch winddurchlässige Wandelemente zum Schutz vor Kollisi-
onen erhöht werden.

Überflughilfen:

Wände im Mittelstreifen zweibahniger Straßen bzw. längs von Stra-
ßen zum höheren Überflug von Fledermäusen oder Vögeln und da-
mit Schutz vor Kollisionen im Straßenverkehr, wenn keine geeignete 
Über oder Unterführung vorhanden ist und keine Pflanzungen mit 
gleichem Zweck möglich sind.

Leit- und Sperreinrichtungen:

Zäune oder Wände, z. T. mit winddurchlässigen Wandelementen 
(z. B. Wände mit aufgesetztem Drahtgeflecht) längs von Straßen zur 
Vermeidung des Überflugs an ungeeigneten Stellen und Lenkung zu 
einer günstigen Querungsmöglichkeit, wenn keine Pflanzungen mit 
gleichem Zweck möglich sind.  ……“ [1]

Tiere brauchen auch Schutz vor Verkehrslärm

Die Tiere sollen auch vor Verkehrslärm geschützt werden. Darum 

werden oftmals Lärmschutzwände als Irritationsschutz errichtet. 

Damit ist zu erklären, warum in dem im August 2018 erschienen 

„M  EBGS‑Lsw – Merkblatt über Entwurfs‑ und Berechnungs-

grundlagen für Gründungen und Stahlpfosten von Lärmschutzwän-

den und Überflughilfen an Straßen“ Überflughilfen bei den Lärm-

schutzwänden einbezogen sind. Auch dieses Merkblatt wurde von 

der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswege im 

 Benehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur erstellt. Es verweist auch auf die Richtzeichnungen 

LS1 bis LS26 des Ministeriums und hat unter anderem auch die 

Definitionen aus dem Merkblatt „M AQ“ übernommen.

Bild 5 Darstellung Maschendraht-Merkblatt [2]

Bild 6 Beispiel Maschendraht – A44 bei Witten
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Bild 4 Beispiel Gitterzaun – B6 bei Kobbensen
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Bild 7 Auszug Windlasten aus dem Merkblatt M EBGS-Lsw-F2 [2]
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In dem Merkblatt „M EBGS‑Lsw“ [2] werden neben den Lärm-

schutzwänden in dessen Anhang E zwei offene Systeme beschrie-

ben (Bilder 3 und 4).

Punkt E2.1‑E2.3 befasst sich mit dem Gitterzaun (Bild 3 und 4), 

der dem Grunde nach einer Lärmschutzwand ähnelt, jedoch licht‑ 

und winddurchlässig ist. Als Beispiel sei eine ́ Kollisionsschutzwand´ 

an der B6 bei Kobbensen mit 30*30 Welldrahtgitter im Stahlrah-

men gezeigt.

Unter Punkt E2.3‑E2.4 findet sich der Maschendraht (Bilder 5 und 

6), der dem Grunde nach einem Wildschutzzaun entspricht, jedoch 

wesentlich engere Maschen hat. Als Beispiel sei hier eine ´Fleder-

mausüberflughilfe´ an der A44 bei Witten mit 25*25 Maschen-

drahtgeflecht genannt.

Im Anhang F des Merkblatts „M EBGS‑Lsw“ [2] wird unter Punkt F2 

die Ermittlung der Einwirkungen (Windlasten) behandelt, die sich 

auf die DIN EN 1991‑1‑4/NA ´Windlasten´ [4] bezieht.

Merkblatt regelt Lasten

Wie im vorangegangenen Auszug (Bild 7) beschrieben wurde, gibt 

es im M EBGS‑Lsw‑H3 [2] dazu ein ausführliches Beispiel, auf des-

sen Abdruck hier verzichtet wird. Im Auszug wurde detailliert be-

schrieben, wie die Lasten für eine durchlässige Irritations-

schutzwand zu ermitteln sind. Im letzten Satz kommt dann der 

Hinweis, dass bei Bewuchs eine geschlossene Wand zu berechnen 

ist. Da ein Bewuchs nie ausgeschlossen werden kann, erübrigt sich 

die aufwändige Lastermittlung.

Um vergleichbare Angebote im Wettbewerb zu erhalten und Kos-

ten bereits im Planfeststellungsverfahren klar definieren zu kön-

nen, wünscht sich die Lärmschutzbauindustrie (Deutscher Ver-

band für Lärmschutz an Verkehrswegen e.V. – DVLV) noch weitere 

Spezifikationen ähnlich der Richtzeichnungen des Bundesministe-

riums für Verkehr und digitale Infrastruktur auch für Überflughil-

fen.

Seit dem Erscheinen des Merkblattes wurde eine Vielzahl von 

 Irritationsschutz‑Bauwerken erstellt, die mangels Regelwerk 

überwiegend Unikate darstellen oder sich in Regionen immer wie-

derholen. Auch gibt es immer mehr Kombinationen (Bild 8). Der 

untere Teil der Anlage wird als Blendschutz ausgeführt, damit das 

Wild daran entlang zu den Querungen geführt wird, ohne durch 

Licht oder Lärm des Verkehrs irritiert zu werden. Daran kommt 

eine Schürze als Übersteigschutz für Wildkatzen oder andere klet-

terfähige Tiere. Darüber dann die Überflughilfe, deren Maschen-

weite sich nach der örtlichen Fledermauspopulation richtet. Unten 

muss die Anlage ausreichend tief ins Erdreich einbinden, damit zum 

Beispiel Schwarzwild sich nicht darunter durchgräbt.

Fledermäusefliegenkreuzundquer

Vor Jahren ist man noch davon ausgegangen, dass Fledermäuse 

gerade über die Überflughilfen fliegen. Man hat die Anlagen ent-

sprechend hoch gebaut. Mittlerweile ist jedoch klar, dass Fleder-

mäuse rauf und runter, kreuz und quer fliegen. So erscheinen sie 

wieder im Verkehr und irritieren die Verkehrsteilnehmer. Es gibt 

Überlegungen, die Überflughilfen noch weiter zu erhöhen oder 

die  Fahrbahnen gänzlich mit Gewebebahnen (Maschendraht, 

 Netze, …) zu überspannen.

Quellen
[1] M AQ: 2008 (2008) Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für 

Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen. FGSV, 

Köln.

[2] M EBGS‑Lsw: 2018‑08 (2018) Merkblatt über Entwurfs- und 
Berechnungsgrundlagen für Gründungen und Stahlpfosten von Lärm-
schutzwänden und Überflughilfen an Straßen. FGSV, Köln.

[3] Cellesche Zeitung, 2014‑06‑14 (2014) Nachts Tempo 70 auf Um-
gehung? Celle: Schweiger & Pick Verlag.

[4] DIN EN 1991‑1‑4/NA: 2010‑12 (2010) Eurocode 1: Einwirkungen 
auf Tragwerke – Allgemeine Einwirkungen – Windlasten, Beuth, 

Berlin.

zuerst veröffentlicht in: Sonderheft „Lärmschutz an Straße,  Schiene 
und Baustellen“, S1, September 2022, Berlin: Ernst und Sohn GmbH
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